
Sicherheitsdatenblatt gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)
SALMIAKLÖTSTEIN / CLEANING
STONE FOR SOLDERING TIPS /
PIERRE AMONIACALE /
SALMIAKSTEEN
Druckdatum 28.11.2022
Bearbeitungsdatum 28.11.2022
Version 12.2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
Bemerkung
Art. 31 and 2020/878/EU

1.1 Produktidentifikator
Produktkategorie

Chemikalien (ausgenommen Biozidprodukte)
PC-TEC-24 Schweiß-, Löt- und Flussmittelprodukte

Handelsname/Bezeichnung SALMIAKLÖTSTEIN / CLEANING STONE FOR SOLDERING TIPS / PIERRE AMONIACALE /
SALMIAKSTEEN

Eindeutiger Rezepturidentifikator 9VM8-Q0W5-800X-HSVJ
Artikelnr. (Verwender): LS25 Cod. T0054002899(N); WLS20-65 Cod. T0054009499(N) *

Andere Bezeichnungen
SDS-08

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine Daten verfügbar

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
Germany-74354 Besigheim
Telefon: +49 7143 580-0
Telefax: +49 7143 580-108
E-Mail: info@weller-tools.com
Auskunft gebender Bereich: environmental department
Auskunft Telefon: +49 7143 580-101
Auskunft Telefax: +49 7143 580-108

1.4 Notrufnummer
GIZ Mainz +49 6131 - 19240 (Language: German, English, French)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gesundheitsgefahren

Acute Tox. 4

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Gesundheitsgefahren
Eye Irrit. 2

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Labelling for content <125ml
Stoffname
Ammoniumchlorid

Gefahrenpiktogramme

GHS07
Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
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Sicherheitshinweise
Allgemeines:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Prävention
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Entsorgung:
P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1/3.2 Stoffe/Gemische
Beschreibung
SALMIAKLÖTSTEIN / CLEANING STONE FOR SOLDERING TIPS / PIERRE AMONIACALE / SALMIAKSTEEN

Gefährliche Inhaltsstoffe
Ammoniumchlorid <95 %

CAS 12125-02-9
EC 235-186-4
INDEX 017-014-00-8
Acute Tox. 4, H302 / Eye Irrit. 2, H319

Zusätzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Nach Einatmen
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend
Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen herbeiführen, wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Löschpulver
alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Sprühwasser

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Daten verfügbar

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
keine/keiner
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Keine Daten verfügbar

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Dämpfe / Aerosole sollten unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Zusammenlagerungshinweise
Zu vermeidende Stoffe
Nicht zusammen lagern mit:
Nahrungs- und Futtermittel

Lagerklasse
11

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1 Zu überwachende Parameter
Bemerkung
Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Maßnahmen zum Verhindern von Exposition
Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher
Schutzausrüstungen.

Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz

Hautschutz
Geeignetes Material
NBR (Nitrilkautschuk)

Zusätzliche Handschutzmaßnahmen
Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen.

Bemerkung
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.
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Körperschutz
Geeigneter Körperschutz
Schutzschürze

Atemschutz
Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand
fest

Farbe
weiß

Geruch
geruchlos

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 340 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

nicht bestimmt

Entzündbarkeit nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

untere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt (°C) nicht bestimmt

Selbstentzündungstemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

pH-Wert 5 Temperatur 20 °C

Viskosität, kinematisch nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit 376 g/L Temperatur 20 °C

Löslich (g/L) in nicht bestimmt

Fettlöslichkeit nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser nicht bestimmt

Dampfdruck <1,3 hPa Temperatur 30 °C

Dichte und/oder relative Dichte nicht bestimmt

Relative Dampfdichte nicht bestimmt

Partikeleigenschaften nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Schüttdichte 500 kg/m³

bei °C: 20 °C

Lösemittelgehalt
Wert 0 %

Bemerkung
VOC (EU) 0%

Festkörpergehalt
Wert 100 %

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität
Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5 Unverträgliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Ammoniak
Chlorwasserstoffgas

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizität
Akute orale Toxizität

Inhaltsstoff Ammoniumchlorid
Akute orale Toxizität 1650 mg/kg

Wirkdosis
LD50:

Spezies:
Ratte

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung der Atemwege

Abschätzung/Einstufung
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

Abschätzung/Einstufung
sensibilisierend.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften
Aufgrund fehlender Daten kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob der Stoff die Kriterien für CMR-Stoffe der Kategorie 1
oder 2 erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
STOT SE 3
Reizung der Atemwege

Abschätzung/Einstufung
Reizend.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren
Endokrinschädliche Eigenschaften

Bemerkung
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die
Kriterien erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität
Zusätzliche ökotoxikologische Informationen
Allgemeine Hinweise
Produkt enthält Schwermetalle. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Spezielle Vorbehandlungen sind erforderlich.

Abschätzung/Einstufung
keine/keiner

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4 Mobilität im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
nicht anwendbar

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
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Bemerkung
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff
die Kriterien erfüllt.

12.7 Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Bemerkung
Nicht mit anderen Abfällen vermischen.

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
Vor bestimmungsgemäßen Gebrauch

Abfallschlüssel Produkt 060314
gefährlicher Abfall Nein

Abfallbezeichnung
feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen

Gefahrenrelevante Eigenschaften der Abfälle
HP4 Reizend — Hautreizung und Augenschädigung
HP6 Akute Toxizität

Nach bestimmungsgemäßen Gebrauch
Abfallschlüssel Verpackung 150102
gefährlicher Abfall Nein

Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Kunststoff

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.2 Offizielle Benennung für die
Beförderung

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.3 Klasse(n) nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.4 Verpackungsgruppe nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.5 Umweltgefahren nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für den Verwender

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.7 Massengutbeförderung auf dem
Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

Zusätzliche Angaben
Alle Verkehrsträger
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für
den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Sonstige EU-Vorschriften
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen
[Seveso-III-Richtlinie]

Namentlich genannte gefährliche Stoffe
keine/keiner
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Nationale Vorschriften
Deutschland
Wassergefährdungsklasse

schwach wassergefährdend

Quelle
Selbsteinstufung gemäß AwSV (Stoff).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diesen Stoff durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkürzungen und Akronyme
Siehe Übersichtstabelle unter www.euphrac.eu

Änderungshinweise
* Daten gegenüber der Vorversion geändert

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material übertragen werden.
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